
 

 

Gehälter Redakteurinnen und Redakteure 

Zeitschriften 2025 - 2027 

 
Redakteurinnen/Redakteure der Gehaltsgruppe I 

 
  

alt  

bis 01.07.2025 
Bruttomonatsgehalt 

Erhöhung  

um 160€ Festbetrag 

ab 01.07.2025 
Bruttomonatsgehalt 

Erhöhung  

um 2,8% 

ab 01.07.2026 
Bruttomonatsgehalt 

Berufsjahrstaffel  
ab 1. Berufsjahr 3.744 € 3.904 € 4.013 € 

ab 4. Berufsjahr 4.173 € 4.333 € 4.454 € 

ab 7. Berufsjahr 4.726 € 4.886 € 5.023 € 

ab 10. Berufsjahr 

 

5.097 € 5.257 € 5.404 € 

Vertrauensschutz  
ab 15. Berufsjahr 5.275 € 5.435 € 

 

 

5.587 € 

 Erhöhung  

um 1,8% 

ab 01.07.2027 
Bruttomonatsgehalt 

Berufsjahrstaffel  

ab 1. Berufsjahr 

ab 4. Berufsjahr 

ab 7. Berufsjahr 

ab 10. Berufsjahr 

Vertrauensschutz 

4.086 € 

4.535 € 

5.113 € 

5.501 € 

ab 15. Berufsjahr 5.688 € 

  

- Fortsetzung -  



 

 

Gehälter Redakteurinnen und Redakteure 

Zeitschriften 2025 - 2027 
 

Redakteurinnen/Redakteure der Gehaltsgruppe II 

 
  

alt  

bis 01.07.2025 
Bruttomonatsgehalt 

Erhöhung  

um 160€ Festbetrag 

ab 01.07.2025 
Bruttomonatsgehalt 

Erhöhung  

um 2,8% 

ab 01.07.2026 
Bruttomonatsgehalt 

Berufsjahrstaffel 
ab 4. Berufsjahr 4.665 € 4.825 € 4.960 € 

ab 7. Berufsjahr 5.344 € 5.504 € 5.658 € 

ab 10. Berufsjahr 6.020 € 6.180 € 6.353 € 

Vertrauensschutz 
ab 15. Berufsjahr 6.197 € 6.357 € 6.535 € 

  

 

 

Erhöhung  

um 1,8% 

ab 01.07.2027 
Bruttomonatsgehalt 

  

Berufsjahrstaffel    

ab 4. Berufsjahr 

ab 7. Berufsjahr 

ab 10. Berufsjahr 

Vertrauensschutz 

5.049 € 

5.760 € 

6.467 € 

 

  

Ab 15. Berufsjahr 6.653 € 

 

  

 

Der so genannte Vertrauensschutz wurde 2006 vereinbart und beinhaltet folgendes: Redakteurinnen 

und Redakteure, die sich am 1. September 2006 bis zu 60 Monate vor dem 15. Berufs-jahr befanden, 

wurden zum jeweiligen Zeitpunkt noch in das 15. Berufsjahr eingruppiert. Dieses 15. Berufsjahr wird 

auch bei künftigen Tariferhöhungen gesteigert, und zwar nominal mit dem Steigerungsbetrag des 

10. Berufsjahres. Den Anspruch auf lineare Gehaltssteigerungen haben auch diejenigen, die bereits 

mehr als 15 Berufsjahre arbeiten. Redakteurinnen und Redakteure, die sich in einer Berufsjahrstufe 

befinden, welche in der neuen Struktur nicht mehr vorhanden ist, behalten ihren Anspruch auf das 

einmal erreichte Gehalt. Ferner stehen ihnen die vereinbarte Steigerungsraten zu. Die Steigerung kann 

mit dem Tarifgehalt nicht verrechnet werden. Dieser Anspruch besteht so lange, bis der Redakteur/die 

Redakteurin eine Besserstellung nach der neuen Struktur erreicht. 

 

 

  



 

 

Gehälter Redaktionsvolontärinnen  

und -volontäre Zeitschriften 2025 - 2027 
 
  

alt  

bis 01.07.2025 
Bruttomonatsgehalt 

Erhöhung  

um 125€ FB 

ab 01.07.2025 
Bruttomonatsgehalt 

Erhöhung  

um 2,8% 

ab 01.07.2026 
Bruttomonatsgehalt 

Vor vollendetem  

22. Lebensjahr 
im 1. Ausbildungsjahr 1.758 € 1.883 € 1.936 € 

im 2. Ausbildungsjahr 2.033 € 2.158 € 2.218 € 

Nach vollendetem  

22. Lebensjahr 
im 1. Ausbildungsjahr 2.212 € 2.337 € 2.402 € 

im 2. Ausbildungsjahr 2.488 € 2.613 € 2.686 € 
 

 

   

  
 

Erhöhung  

um 1,8% 

ab 01.07.2027 
Bruttomonatsgehalt 

Vor vollendetem  

22. Lebensjahr 
im 1. Ausbildungsjahr  1.971 € 

im 2. Ausbildungsjahr  2.258 € 

Nach vollendetem  

22. Lebensjahr 
im 1. Ausbildungsjahr   2.446 € 

im 2. Ausbildungsjahr  2.735 € 
 
 

 

Der bisherige § 2 Abs. 5 des Gehaltstarifvertrags vom 23. März 2023 wird gestrichen und durch folgende 

Regelung ersetzt: „Arbeitgeber und Beschäftigte können einzelvertraglich vereinbaren, dass künftiges 

tarifliches Entgelt in Höhe von bis zu EUR 150 brutto monatlich für die Überlassung von Fahrrädern, 

leasingfähigem Fahrradzubehör, sowie Zusatzleistungen (z.B. Versicherung, Wartung) umgewandelt 

wird. In Unternehmen/Betrieben mit Betriebsrat sind die Einzelheiten der Fahrradüberlassung durch 

freiwillige Betriebsvereinbarung zu regeln. Ein Anspruch der Beschäftigten gegen den Arbeitgeber auf 

Überlassung von Fahrrädern oder Fahrradzubehör oder auf Zusatzleistungen wird durch diese tarifliche 

Regelung nicht begründet.“ 
 

Details: Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Zeitschriften, gültig ab 01.07.2025.  

 


